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 |  Allgemeine Versicherungs-Bedingungen 
zum Bus-Reiseschutz (AVB Bus 07/2012)
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 | A  Allgemeiner Teil 
 

Die Ziffern 1 bis 13 des Allgemeinen Teils (Teil A) gelten für alle nachfol-
genden Teile entsprechend.

1. Versicherte Personen

 Versicherte Personen sind die namentlich genannten Personen 
oder der im Versicherungsschein beschriebene Personenkreis. 

2. Versicherte Reise

2.1  Versicherungsschutz besteht für die versicherte Reise bis zu einer 
maximalen Reisedauer von 42 Tagen.

2.2  Eine Reise im Sinne der Bedingungen ist eine privat veranlasste 
Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz der versicherten Person. 
Der ständige Wohnsitz muss in Deutschland oder Österreich lie-
gen. Das bei Antritt der Reise vorgesehene Reiseziel muss zum 
ständigen Wohnsitz der versicherten Person eine Entfernung von 
mindestens 50 km Luftlinie aufweisen. Die Beweispflicht hierfür 
tragen Sie bzw. die versicherte Person.

3. Abschluss des Versicherungsvertrages

 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

3.1  Der Versicherungsvertrag muss spätestens 30 Tage vor Antritt 
der Reise abgeschlossen werden.

 Bei Reisebuchung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn besteht 
nur dann Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsvertrag am 
Buchungstag oder Folgetag abgeschlossen wird.

3.2  Der Versicherungsvertrag endet mit dem Ende der versicherten 
Reise.

3.3 Der Versicherungsschutz

a)  beginnt mit der Zahlung der Prämie, jedoch nicht vor dem 
vereinbarten Zeitpunkt und nicht vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrages;

b)  beginnt in der Reiserücktrittskostenversicherung mit dem 
Abschluss des Versicherungsvertrags für die gebuchte Reise 
und endet mit dem Reiseantritt;

c)  beginnt für die übrigen Versicherungssparten mit dem Antritt 
der versicherten Reise;

d)  endet mit der Beendigung der jeweils versicherten Einzel- 
reise oder in der  Auslandsreisekrakenversicherung – im Falle 
eines Rücktransports – mit dessen Beendigung, spätestens 
jedoch mit dem Ende der sechsten Aufenthaltswoche;

e)  verlängert sich in der Auslandsreisekrankenversicherung, so-
lange Sie bzw. die versicherte Person die Rückreise aus medizi-
nischen Gründen nicht ohne Gefährdung der Gesundheit an-
treten können.

4. Einschränkung des Versicherungsschutzes

 Nicht versichert sind

4.1  Schäden durch Streik, vorhersehbare Kriegsereignisse oder aktive 
Teilnahme an inneren Unruhen, Terroranschläge, Kernenergie,  
Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher 

Hand. Kriegsereignisse sind dann vorhersehbar, wenn eine War-
nung des Auswärtigen Amtes vor Reiseantritt ausgesprochen 
wurde;

4.2  Schäden, die Sie oder die versicherte Person vorsätzlich herbei-
führen;

4.3  Schäden, die für Sie bzw. die versicherte Person bei Abschluss der 
Versicherung voraussehbar waren.

5. Allgemeine Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

5.1 Sie bzw. die versicherte Person sind verpflichtet,

a)  den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu vermei-
den, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte;

b) uns den Schaden unverzüglich anzuzeigen;

c)  auf unser Verlangen jede Auskunft vollständig und wahrheits-
gemäß zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfal-
les oder unserer Leistungspflicht und dessen Umfanges erfor-
derlich ist;

d)  uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe 
unserer Leistungspflicht zu gestatten oder die Einholung von 
erforderlichen Auskünften zu ermöglichen, Originalbelege 
einzureichen und insbesondere die behandelnden Ärzte, an-
dere Versicherer, Versicherungsträger, Krankenanstalten und 
Behörden von ihrer Schweigepflicht zu entbinden und zur 
Auskunftserteilung zu ermächtigen sowie bei Todesfällen die 
Sterbeurkunde einzureichen.

 Sämtliche Kosten, die Ihnen bzw. der versicherten Person im Zu- 
sammenhang mit der Begründung der Leistungsansprüche sowie 
mit der Erfüllung der Obliegenheiten gemäß a) bis d) entstehen, 
gehen zu Ihren bzw. zu Lasten der versicherten Person.

5.2  Machen Sie bzw. die versicherte Person entgegen den vertrag-
lichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsge-
mäße Angaben oder stellen Sie bzw. die versicherte Person uns 
vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung oder 
verletzen Sie bzw. die versicherte Person sonstige vertragliche 
Obliegenheiten, verlieren Sie bzw. die versicherte Person Ihren 
Anspruch auf die Versicherungsleistung.

 Verstoßen Sie bzw. die versicherte Person grob fahrlässig gegen 
diese Obliegenheiten, verlieren Sie bzw. die versicherte Person Ih-
ren Anspruch zwar nicht vollständig, aber wir können die Leistung 
im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung 
erfolgt nicht, wenn Sie bzw. die versicherte Person nachweisen, 
dass Sie bzw. die versicherte Person die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt haben. Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten 
zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen 
bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet als Sie bzw. 
die versicherte Person nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ursächlich war.

 Unsere vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verlet-
zung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit setzt voraus, dass wir 
Sie bzw. die versicherte Person durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Verletzen Sie 
bzw. die versicherte Person die Obliegenheit zur Auskunft, zur 
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Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, werden 
wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

6. Zahlung der Entschädigung

6.1  Ist unsere Leistungspflicht dem Grunde und der Höhe nach fest-
gestellt und liegen uns die Rechnungsurschriften und die erfor-
derlichen Nachweise – diese gehen in unser Eigentum über – vor, 
so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu 
erfolgen. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfun-
gen des Anspruches durch uns in Folge Ihres bzw. eines Verschul-
dens der versicherten Person gehindert sind.

6.2  Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagszah-
lung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist.

6.3  Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche 
Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen Sie oder 
die versicherte Person eingeleitet worden, so können wir bis zum 
rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die Regulierung des 
Schadens aufschieben.

6.4  Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden 
zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei uns eingehen, in EUR 
umgerechnet.

 Als Tageskurs gilt für gehandelte Währungen der amtliche Devi- 
senkurs, Frankfurt/Main, für nicht gehandelte Währungen der 
Kurs gemäß „Währungen der Welt“, Veröffentlichungen der Deut-
schen Bundesbank Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand.

6.5  Kosten für die Überweisung von Versicherungsleistungen – mit  
Ausnahme einer Überweisung auf ein inländisches Konto – kön-
nen von den Leistungen abgezogen werden.

7. Ansprüche gegen Dritte (Subsidiaritätsklausel)

7.1  Haben Sie bzw. die versicherte Person Schadenersatzansprü-
che nicht versicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, so besteht, 
unbeschadet des gesetzlichen Forderungsübergangs gemäß § 86 
Versicherungsvertragsgesetz die Verpflichtung, diese Ansprüche 
bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Kostenersatz 
geleistet wird, an uns schriftlich abzutreten. Sie bzw. die versi-
cherte Person haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Siche-
rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei des-
sen Durchsetzung durch uns soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzen Sie oder die versicherte Person diese Obliegenheit vor-
sätzlich, sind wir zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als wir 
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können.

 Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, die Leistung in einem der Schwere Ihres bzw. des 
Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit tragen Sie bzw. die versicherte Person.

 Haben Sie bzw. die versicherte Person aufgrund desselben Scha- 
denfalles neben den Ansprüchen auf Leistungen gegen uns auch 
Erstattungsansprüche gleichen Inhalts gegen Dritte, können Sie 
bzw. die versicherte Person insgesamt keine Entschädigung ver- 
langen, die Ihren Gesamtschaden übersteigt.

7.2  Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder 
eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen bean-
sprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. 
Dies gilt insbesondere für Leistungen aus der gesetzlichen Kran-
kenversicherung und Beihilfeleistungen. Soweit aus anderen Ver-
sicherungsverträgen eine Entschädigung beansprucht werden 
kann, steht es Ihnen bzw. der versicherten Person frei, welchem 
Versicherer Sie den Schadenfall melden.

8. Besondere Verwirkungsgründe

 Wir sind von der Leistungspflicht frei, wenn Sie bzw. die versicher-
te Person nach Eintritt des Versicherungsfalles versuchen, uns 
arglistig über Umstände zu täuschen, die für den Grund oder die 
Höhe der Leistung von Bedeutung sind.

9. Gerichtsstand

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem 
unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

 Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit 
der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem 
Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts 
zuständig ist.

10. Beitragszahlung

  Sie haben den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch nicht vor dem 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Wird 
der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, finden 
die Bestimmungen des § 37 Versicherungsvertragsgesetz (siehe 
Teil G) Anwendung, d. h. wir können vom Vertrag zurücktreten.

11. Aufrechnung von Forderungen

 Gegen unsere Forderungen können nur Gegenforderungen auf-
gerechnet werden, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind.

12. Mitteilungen an die Würzburger Versicherungs-AG

 Willenserklärungen und Anzeigen müssen Sie bzw. die versicherte 
Person in Textform uns gegenüber abgeben. Zu ihrer Entgegen-
nahme sind Versicherungsvermittler nicht berechtigt.

13. Anschrift der Würzburger Versicherungs-AG

 Würzburger Versicherungs-AG
 Bahnhofstr. 11, D-97070 Würzburg

 | B  Reiserücktrittskostenversicherung 
und Reiseabbruchversicherung 

1. Gegenstand der Versicherung

1.1  Wir leisten Entschädigung bei Nichtantritt der Reise für die dem 
Reiseunternehmen oder einem Anderen von Ihnen bzw. der ver-
sicherten Person nachweislich vertraglich geschuldeten Rück-
trittskosten. Hierzu zählt auch ein etwaiges Vermittlungsentgelt 
bis max. 100,– EUR, sofern dieses im versicherten Reisepreis 
berücksichtigt wurde.

1.2  Wir sind im Umfang von Ziffer 1.1 Teil B, sowie unter Berücksich-
tigung der Einschränkungen gem. Ziffer 4 Teil A leistungspflich-
tig, wenn während der Dauer des Versicherungsschutzes eines 
der  nachstehend genannten Ereignisse eingetreten ist.

1.2.1  Versicherungsschutz besteht für versicherte Personen oder Risi-
kopersonen bei: 

a) Tod, schwerem Unfall oder unerwartet schwerer Erkrankung;

b) unerwarteter Impfunverträglichkeit;

c) Schwangerschaft;

d)  Schaden am Eigentum infolge von Feuer, Elementarereignis 
oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der Schaden 
im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage und dem Vermö-
gen des Geschädigten erheblich oder sofern zur Schadenfest-
stellung seine Anwesenheit notwendig ist;

e)  Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund einer unerwarteten be-
triebsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber;

f)  Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses, sofern diese Person bei 
der Reisebuchung arbeitslos gemeldet war und das Arbeits-
amt der Reise zustimmt hat;

g)  Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt die versicherte Reise wur-
de vor Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels gebucht und die 
versicherte Reisezeit fällt in die Probezeit der neuen berufli-
chen Tätigkeit, maximal jedoch in die ersten 6 Monate der-
neuen beruflichen Tätigkeit;

h)  Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer 
Schule/Universität, die wiederholt werden müssen, um eine 
Verlängerung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder 
den Schul-/Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, 
dass die versicherte Reise vor dem Termin der nicht bestan-
denen Prüfung gebucht wurde und der Termin für die Wieder-
holungsprüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit fällt;

i)  Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um eine Schul-
oder Klassenreise handelt;

j)  Bruch von Prothesen bzw. unerwarteter Lockerung von 
implantierten Gelenken;

k)  unerwartet schwerer Erkrankung, schwerem Unfall oder Impf- 
unverträglichkeit eines zur Reise angemeldeten und mitrei-
senden Hundes. Nicht versichert ist jedoch ein Impfversagen 
oder ein zu geringer Aufbau eines für das Reiseland vorge-
schriebenen Antikörperwertes;
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l)  Einreichung der Scheidungsklage (bei einvernehmlicher Tren-
nung der dementsprechende Antrag) beim zuständigen Ge-
richt unmittelbar vor einer gemeinsamen Reise der betroffe-
nen Ehepartner;

m)  einer unerwarteten gerichtlichen Ladung, sofern das zustän-
dige Gericht einer Verschiebung des Termines, aufgrund der 
gebuchten Reise nicht zustimmt;

n)  konjukturbedingter Kurzarbeit für einen Zeitraum von min-
destens drei aufeinanderfolgenden Monaten und einer 
Reduzierung des regelmäßigen monatlichen Bruttoarbeits-
entgeltes um mindestens 35 %. Voraussetzung ist, dass der 
Arbeitgeber die Kurzarbeit zwischen Versicherungsabschluss 
und dem Reisebeginn anmeldet;

o)  Verspätung aufgrund eines Kfz-Unfalles während der Anreise 
mit dem eigenen oder gemieteten PKW auf dem direkten 
Weg zum ersten Zielort. Bei Flugreisen ist der erste Zielort der 
erste Abflughafen, bei Schiffsreisen (z. B. Kreuzfahrten) der 
erste Abfahrtshafen, bei allen anderen Reisen der erste Ziel-
ort der versicherten Reise. Kein Versicherungsschutz besteht 
für Verspätungen, deren Ursache eine Kfz.-Panne oder ein 
Bedienungsfehler ist.

1.2.2 Risikopersonen sind

a)  versicherte Personen untereinander, die gemeinsam eine 
Reise gebucht und versichert haben;

b)  die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu zählen: 
Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebens-
gemeinschaft, Kinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Eltern, Adop-
tiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, Geschwister, 
Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger;

c)  diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige 
oder pflegebedürftige Angehörige gem. Ziffer 1.2.2 b) Teil B 
einer versicherten Person betreuen; 

d)  Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Ereignis 
„Tod“ eingetreten ist. 

1.3 Anzahl der Personen

 Haben mehr als 4 Personen eine Reise gebucht und versichert, 
gelten nur die jeweiligen Angehörigen der versicherten Person 
gem. Ziffer 1.2.2 b) Teil B und deren Betreuungspersonen als Risi-
kopersonen, nicht mehr die versicherten Personen untereinander.

1.4  Wir erstatten die Mehrkosten der Hinreise, wenn die versicherte 
Reise aus einem der in Ziffer 1.2.1 Teil B genannten Gründe oder 
wegen einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln ver-
spätet angetreten wird. Ebenfalls erstattet werden die Kosten 
für gebuchte und versicherte, jedoch aufgrund des verspäteten 
Antritts der Reise aus den in Ziffer 1.2.1 Teil B genannten Grün-
den oder wegen einer Verspätung von öffentlichen Verkehrs-
mitteln nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen. An- und 
Abreisetag werden jeweils als volle Reisetage mitgerechnet. 
Erstattet werden die Mehrkosten bzw. Kosten bis zur Höhe der 
Stornokosten, die bei Nichtantritt der Reise angefallen wären.

1.5  Wir erstatten entstehende Umbuchungskosten bis maximal 
50,– EUR pro versicherter Person, sofern die versicherte Reise 
aus versichertem Grund gemäß Ziffer 1.2.1 Teil B umgebucht 
wird.

1.6  Wir erstatten die die Mehrkosten für einen Einzelzimmerzuschlag 
bis maximal zur Höhe der anfallenden Stornokosten, die bei einer 
Komplettstornierung angefallen wären, sofern mit einer weite-
ren versicherten Person ein Doppelzimmer gebucht wurde, diese 
jedoch aus einem versicherten Grund gem. Ziffer 1.2.1 Teil B die 
gebuchte und versicherte Reise storniert.

2. Reiseabbruch

 In Ergänzung zu Ziffer 1.1 Teil B leisten wir auch, wenn die ver-
sicherte Reise aus einem der unter Ziffer 1.2.1 Teil B genannten 
Gründe nicht planmäßig beendet werden kann (Reise abbruch).

 Bei Abbruch der Reise leisten wir Entschädigung für die nachweis-
lich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch 
unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten der versicherten 
Personen.

 Voraussetzung hierfür ist, dass An- und Abreise in dem versicher-
ten Arrangement enthalten sind. Dies gilt auch im Falle nach-
träglicher Rückkehr. Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug 
auf Art und Klasse des Transportmittels, der Unterkunft und der 
Verpflegung auf die bei der Reise gebuchte Qualität abgestellt. 
Wenn, abweichend von der gebuchten Reise, die Rückreise mit 
dem Flugzeug erforderlich wird, ersetzen wir die Kosten für einen 
Sitzplatz in der einfachsten Flugklasse.

2.1 Urlaubsschutz

 Zusätzlich leisten wir Entschädigung maximal bis zur Höhe des 
versicherten Reisepreises bei Abbruch der gebuchten und versi-
cherten Reise aus den unter Ziffer 1.2.1 Teil B genannten Gründen 
innerhalb der ersten Hälfte, maximal jedoch in den ersten 8 Rei-
setagen.

 Ab der zweiten Hälfte der gebuchten und versicherten Reise, spä-
testens ab dem 9. Reisetag, leisten wir nur noch Entschädigung für 
gebuchte und versicherte, jedoch von der versicherten Person auf 
Grund des Abbruches der Reise nicht mehr in Anspruch genom-
mene Reiseleistungen.

 Sofern sich die Kosten für einzelne Reiseleistungen (z.B. bei Pau-
schalreisen) nicht nachweisen lassen, erstatten wir die Kosten 
für die nicht genutzten Reisetage. Hierbei wird folgende Berech-
nungsformel zugrunde gelegt:

 (Anzahl der nicht genutzten Reisetage ./. ursprüngliche Anzahl der 
Reisetage) x Reisepreis = Kostenersatz

 An- und Abreisetag werden jeweils als volle Reisetage mitgerech-
net. Keine Erstattung wird vorgenommen, wenn es sich bei den 
nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen um eine reine 
Flugleistung handelt.

2.2 Reiseunterbrechung/Nachreise

 Wir erstatten die Kosten bei einer Reiseunterbrechung aus den 
unter Ziffer 1.2.1 Teil B genannten Gründen für gebuchte und ver-
sicherte, jedoch nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen.

 Darüber hinaus werden die Nachreisekosten bei einer Rundrei-
se oder Kreuzfahrt für notwendige Beförderungskosten, die die 
versicherte Person aufbringen muss, erstattet, um von dem Ort, 
an dem die Reise unterbrochen werden musste, wieder zur Reise-
gruppe gelangen zu können, maximal jedoch nur bis zum Wert 
der noch nicht genutzten weiteren Reiseleistungen. Ausgeschlos-
sen sind jedoch sämtliche Ersatzansprüche von Beförderungsun-
ternehmen wegen von der versicherten Person verursachtem, 
unplanmäßigem Abweichen von der geplanten Reiseroute (z.B. 
Notlandung).

 Die Gesamtkosten für die Reiseunterbrechung bzw. für die Nach-
reisekosten werden nur bis zur Höhe der Kosten anerkannt, die bei 
einem vorzeitigem Abbruch der Reise angefallen wären.

2.3 Naturkatastrophen/Elementarereignisse am Urlaubsort

 Weiterhin leisten wir bei Naturkatastrophen/Elementarereignis-
sen (Lawinen, Erdrutsche, Überschwemmungen, Erdbeben, Wir-
belstürme) am Urlaubsort eine Entschädigung für:

a)  die Mehrkosten der versicherten Person bei einer zwingend 
notwendigen Aufenthaltsverlängerung am Urlaubsort für 
Unterkunft und Verpflegung;

b)  die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten 
(nicht jedoch Überführungskosten im Todesfall) und die hier-
durch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten, z. B.

c)  Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht jedoch Heil-
kosten), der versicherten Person, wenn die Reise nicht plan-
mäßig beendet werden kann. Ausgeschlossen sind jedoch 
sämtliche Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen 
wegen von der versicherten Person verursachtem, unplanmä-
ßigem Abweichen von der geplanten Reiseroute (z. B. Notlan-
dung).

 Bei Erstattung dieser Kosten wird bei Beförderung, Unterkunft und 
Verpflegung auf die Qualität der gebuchten Reise abgestellt. Die 
Entschädigungsleistung ist insgesamt begrenzt auf 3.000,– EUR.

2.4  Tod, unerwartete schwere Erkrankung oder schwerer Unfall am 
Urlaubsort

 Weiterhin leisten wir bei Tod, unerwartet schwerer Erkrankung 
oder schwerem Unfall einer versicherten Person am Urlaubsort 
eine Entschädigung für:

a)  die Mehrkosten der versicherten Person bei einer zwingend 
notwendigen Aufenthaltsverlängerung am Urlaubsort für 
Unterkunft und Verpflegung;

b)  die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten 
(nicht jedoch Überführungskosten im Todesfall) und die hier-
durch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten, z. B. 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht jedoch Heil-
kosten), der versicherten Person, wenn die Reise nicht plan-
mäßig beendet werden kann. Ausgeschlossen sind jedoch 
sämtliche Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen 
wegen von der versicherten Person verursachtem, unplanmä-
ßigem Abweichen von der geplanten Reiseroute (z. B. Notlan-
dung).
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 | C  Reisegepäckversicherung 
 

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Mitgeführtes Reisegepäck

 Wir leisten Entschädigung, wenn Ihr bzw. das von der versicherten 
Person mitgeführte Reisegepäck abhanden kommt, zerstört oder 
beschädigt wird durch

a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Beraubung, räuberische Erpres- 
 sung, vorsätzliche Sachbeschädigung durch Dritte;

b) Unfall des Transportmittels (z. B. Verkehrsunfälle) oder Unfall 
 der versicherten Person;

c) Feuer und Elementarereignisse (z. B. Brand, Blitzschlag, Explo- 
 sion, Überschwemmung, Sturm);

d) Verlieren;

e)  bestimmungswidrig einwirkendes Wasser einschließlich Regen;

f) höhere Gewalt.

1.2 Aufgegebenes Reisegepäck

 Wir leisten Entschädigung, wenn Ihr bzw. das von der versicherten 
Person aufgegebene Reisegepäck

a)  abhanden kommt, zerstört oder beschädigt wird, während es 
sich im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, eines 
Beherbergungsbetriebes, eines Gepäckträgers oder einer Ge-
päckaufbewahrung befindet;

b)  nicht fristgerecht ausgeliefert wird, d. h. den Bestimmungsort  
nicht innerhalb von 24 Stunden nach der vorgesehenen An-
kunftszeit erreicht.

 Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen für die Wie-
dererlangung des Gepäcks und bis zu 10 % der Versicherungssum-
me, höchstens 380,– EUR für notwendige Ersatzbeschaffungen zur 
Fortführung der Reise.

2. Versicherte Sachen

2.1  Versichert ist Ihr bzw. das Reisegepäck der versicherten Person 
bis zur vereinbarten Versicherungssumme.

2.2  Als Reisegepäck gelten Sachen des persönlichen Reisebedarfs, 
die während der Reise mitgeführt, am Körper oder in der Klei-
dung getragen oder durch ein übliches Transportmittel befördert 
werden, einschließlich Geschenken und Reiseandenken, die auf 
der Reise  erworben werden.

2.3  Sachen, die dauernd außerhalb Ihres bzw. des Hauptwohnsitzes 
der versicherten Person aufbewahrt werden (z. B. in Zweitwoh-
nungen, Booten, Campingwagen), gelten nur als Reisegepäck, 
solange sie von dort aus auf die jeweils versicherte Reise mitge-
nommen werden.

3. Einschränkung des Versicherungsschutzes; Ausschlüsse

3.1 Einschränkungen des Versicherungsschutzes:

a)  Nicht motorisierte Falt- und Schlauchboote sowie andere 
nicht in Ziffer 3.2 Teil C genannte Sportgeräte und deren je-
weiliges Zubehör sind nur dann versichert, solange sie sich 
nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden.

b)  Schmucksachen und Sachen aus Edelmetall, Pelze, Video-, 
Film- und Fotoapparate einschließlich des jeweiligen Zube-
hörs sind in Gepäck, das zur Beförderung aufgegeben ist, und 
in abgestellten Fahrzeugen sowie deren Anhängern nicht ver-
sichert.

Pelze, Video-, Film- und Fotoapparate einschließlich Zube-
hör sind bis zu der in Ziffer 4.2 a) Teil C genannten Entschä-
digungsgrenze jedoch dann mitversichert, wenn sie in per-
sönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden, 
einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben 
sind, bestimmungsgemäß getragen oder benutzt werden, in 
einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes 
oder eines Passagierschiffes verwahrt sind oder sich in einer 
bewachten Garderobe befinden.

Pelze, Video-, Film- und Fotoapparate einschließlich Zubehör 
sind bis zu der in Ziffer 4.2 a) Teil C genannten Entschädi-
gungsgrenze auch dann versichert, wenn sie in ordnungsge-
mäß verschlossenen, nicht einsehbaren Behältnissen einem 
Beförderungsunternehmen oder einer Gepäckaufbewahrung 
übergeben sind.

c)  Schmucksachen sowie Sachen aus Edelmetall sind bis zu der 
in Ziffer 4.2 a) Teil C genannten Entschädigungsgrenze mit-

 Bei Erstattung dieser Kosten wird bei Beförderung, Unterkunft und 
Verpflegung auf die Qualität der gebuchten Reise abgestellt. Die 
Entschädigungsleistung ist insgesamt begrenzt auf längstens 10 
Tage und höchstens 3.000,– EUR.

2.5 Verspätung während der Rückreise

 Wir erstatten die Mehrkosten der Rückreise entsprechend der 
urspr. gebuchten Art und Qualität bis zu 1.500,– EUR je Versiche-
rungsfall, wenn die versicherte Person infolge der Verspätung 
eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stunden 
(hierbei wird auf die verspätete Ankunft am Zielort abgestellt) ein 
Anschlussverkehrsmittel versäumt und deswegen die Rückreise 
verspätet fortsetzen muss.

 In diesem Zusammenhang werden auch die nachgewiesenen 
Kosten für notwendige und angemessene Aufwendungen für 
Verpflegung und Unterkunft bis zu 150,– EUR je Versicherungsfall 
übernommen.

 Voraussetzung ist, dass das Anschlussverkehrsmittel Bestandteil 
der versicherten Reise war.

3. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten  
 (Obliegenheiten)?
 (Ergänzung zu den in Ziffer 5 Teil A aufgeführten Allgemeinen Ob-

liegenheiten)

3.1 Sie bzw. die versicherte Person sind verpflichtet:

a)  die Reise bei der Buchungsstelle zu stornieren und die Storno-
kosten möglichst niedrig zu halten;

b)  uns alle erforderlichen Beweismittel zur Verfügung zu stel-
len, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, Unfälle, 
Impfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft, sowie die ent-
sprechenden Buchungsunterlagen beizufügen;

c)  bei Abbruch der Reise aufgrund von Krankheit, Unfall, uner-
warteter Impfunverträglichkeit oder Schwangerschaft ein 
ärztliches Attest eines am Urlaubsort ansässigen Arztes ein-
zureichen.

3.2  Verletzen Sie bzw. die versicherte Person eine der genannten Ob-
liegenheiten in Teil A bzw. in Teil B dieser Bedingungen, treten die 
genannten Rechtsfolgen der Ziffer 5.2 Teil A ein.

4. Versicherungssumme; Unterversicherung; Selbstbehalt

4.1  Die Versicherungssumme muss dem vollen ausgeschriebenen 
Reisepreis (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin 
nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme, Vermitt-
lerentgelt) sind mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versi-
cherungssumme berücksichtigt wurden. Wir haften bis zur Höhe 
der Versicherungssumme abzüglich vereinbarten Selbstbehalt.

4.2  Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles 
niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), haften 
wir nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Ver-
sicherungswert abzüglich vereinbarten Selbstbehalt.

4.3  Bei jedem Versicherungsfall trägt die versicherte Person – sofern-
vereinbart – einen Selbstbehalt von 25,– EUR je Person. Wird der-
Versicherungsfall durch Krankheit oder Unfall ausgelöst, trägt 
die versicherte Person – sofern vereinbart – einen Selbstbehalt 
in Höhe von 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 
jedoch 25,– EUR je Person

5. Sonderbestimmungen für gemietete Ferienwohnungen

 Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für Fe-
rienwohnungen, Ferienhäuser oder Ferienappartements in Hotels 
genommen wird, erhält Ziffer 1.1 Teil B folgende Fassung:

 Wir leisten Entschädigung bei Nichtbenutzung der Ferienwoh-
nung, des Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus 
einem der in Ziffer 1.2.1 Teil B genannten versicherten Gründe 
für die dem Vermieter oder einem anderen von Ihnen bzw. der 
versicherten Person nachweislich vertraglich geschuldeten Rück-
trittskosten.
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versichert, wenn sie im persönlichem Gewahrsam sicher ver-
wahrt mitgeführt werden, einem Beherbergungsbetrieb zur 
Aufbewahrung übergeben sind, bestimmungsgemäß getra-
gen oder benutzt werden, oder in einem ordnungsgemäß 
verschlossenen Raum eines Gebäudes oder eines Passagier-
schiffes verwahrt und außerdem in einem Safe oder einem 
anderen ortsfesten, verschlossenen Behältnis untergebracht 
sind.

d)  Reisegepäck – außer die in b) und c) sowie in Ziffer 3.2 Teil C 
genannten Sachen – ist in einem unbeaufsichtigt abgestell-
ten Fahrzeug oder dessen Anhänger gegen Diebstahl oder Ein-
bruchdiebstahl (Ziffer 1.1 a) Teil C) nur versichert, soweit es 
sich in einem fest umschlossenen und durch Verschluss gesi-
cherten Innen- oder Kofferraum des Kraftfahrzeuges oder in 
einem fest umschlossenen und durch Verschluss gesicherten 
Anhängers befindet und wenn nachweislich

 –   der Schaden tagsüber zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
Ortszeit eingetreten ist oder

 –   das Fahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlossenen 
Garage – Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur allgemei-
nen Benutzung offen stehen, genügen nicht – abgestellt 
war oder

 –   der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von nicht 
länger als zwei Stunden eingetreten ist.

e)  Reisegepäck – außer die in b) und c) sowie die in Ziffer 3.2 Teil C 
genannten Sachen – ist in einem unbeaufsichtigten Wasser-
sportfahrzeug gegen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl (Ziffer 
1.1 a) Teil C) nur versichert, solange sich die Sachen in einem-
fest umschlossenen und durch Sicherheitsschloss gesicherten 
Innenraum (z. B. Kajüte) des Wassersportfahrzeuges befin-
den.

f) Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.

Hinweis:

Als Beaufsichtigung gilt nur Ihre oder die ständige Anwesenheit 
einer versicherten Person oder einer von Ihnen bzw. von der versi-
cherten Person beauftragten Vertrauensperson beim zu sichern-
den Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur allgemei-
nen Benutzung offenstehenden Platzes o. ä.

3.2 Wir leisten keinen Ersatz für:

a)  Motorgetriebene Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge ein-
schließlich Zubehör und Motoren;

b)  Fahrräder, Inline-Skates, Hängegleiter und Gleitschirme, Segel- 
surfgeräte und Wintersportgeräte einschließlich deren Zube-
hör;

c)  Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente 
aller Art; Ausweispapiere sind jedoch versichert (Ziffer 4.1 d) 
Teil C);

d) Sachen mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert;

e)  Mobiltelefone (Handys), EDV-Geräte (Laptops, Notebooks, 
Netbooks etc.), sonstige Geräte der Unterhaltungs- und Kom-
munikationselektronik, jeweils einschließlich Zubehör, Daten-
träger und Software;

f)  Kontaktlinsen, Brillen, Prothesen, Zahnspangen, Knirscher-
schienen, Hörgeräte und Hilfsmittel jeder Art;

g)  Sachen, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitge-
führt werden;

h)  Schäden, die durch die natürliche oder mangelhafte Beschaf-
fenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß 
verursacht werden;

i)  Schäden durch Vergessen, Liegen-, Hängen- oder Stehenlas-
sen;

j)  Schäden, die während des Zeltens oder Campings innerhalb 
des hierfür benutzten Geländes eintreten.

4. Höhe der Entschädigung; Selbstbehalt; Unterversicherung

4.1  Im Versicherungsfall erstatten wir, maximal bis zur vereinbarten 
Versicherungssumme:

a)  für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen den Zeit-
wert.

Der Zeitwert ist jener Betrag, der in der Regel erforderlich ist, 
neue Sachen gleicher Art und Güte anzuschaffen, abzüglich 
eines dem Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnut-
zung, Gebrauch etc.) zur Zeit des Schadeneintritts entspre-
chenden Betrages.

b)  für beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten, 
höchstens jedoch den Zeitwert.

c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert.

d)  die amtlichen Gebühren für die Wiederbeschaffung von Per-
sonalausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeugpapieren und 
sonstigen Ausweispapieren.

4.2 Die Höchstentschädigung beträgt für

a)  Schmucksachen und Sachen aus Edelmetall, Pelze, Video-, 
Film- und Fotoapparate einschließlich Zubehör je Versiche-
rungsfall maximal 50 % der vereinbarten Versicherungssum-
me;

b)  Geschenke und Reiseandenken, die auf der versicherten Reise 
erworben wurden, je Versicherungsfall 10 % der vereinbarten 
Versicherungssumme, maximal 380,– EUR.

4.3 Selbstbehalt

 Je Versicherungsfall tragen Sie bzw. die versicherte Person einen 
Selbstbehalt in Höhe von 25,– EUR, sofern vereinbart.

5. Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
 (Ergänzung zu den in Ziffer 5 Teil A aufgeführten Allgemeinen Ob-

liegenheiten)

5.1  Sie bzw. die versicherte Person sind verpflichtet, Schäden durch 
strafbare Handlungen der nächsterreichbaren zuständigen Poli-
zeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust gera-
tenen Sachen unverzüglich anzuzeigen und sich dies bestätigen 
zu lassen. Uns ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen.

5.2  Schäden an aufgegebenem Reisegepäck müssen dem Beförde-
rungsunternehmen oder Beherbergungsbetrieb unverzüglich 
gemeldet werden. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist 
das Beförderungsunternehmen nach der Entdeckung unverzüg-
lich, unter Einhaltung der jeweiligen Reklamationsfrist, spätes-
tens innerhalb von sieben Tagen, schriftlich über den Schaden zu 
informieren und aufzufordern, den Schaden zu besichtigen und 
zu bescheinigen. Uns ist hierüber eine Bescheinigung des betref-
fenden Unternehmens einzureichen.

5.3  Sie bzw. die versicherte Person sind verpflichtet, Schäden nach 
Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbesondere Ersatz-
ansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesell-
schaft, Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu machen oder 
auf andere Weise sicherzustellen.

5.4  Verletzen Sie bzw. die versicherte Person eine der genannten 
Obliegenheiten in Teil A bzw. Teil C, treten die genannten Rechts-
folgen der Ziffer 5.2 Teil A ein.

 | D Auslandsreisekrankenversicherung 
 

1. Gegenstand der Versicherung

1.1  Wir bieten Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und 
andere in diesen Bedingungen genannten Ereignisse für die im 
Versicherungsschein genannte(n) Person(en). Wir gewähren bei 
einem im Ausland eintretenden Versicherungsfall Ersatz von 
Aufwendungen für unaufschiebbare erforderliche Heilbehand-
lungen und sonst vereinbarte Leistungen nur am jeweiligen aus-
ländischen Aufenthaltsort. 

1.2  Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehand-
lung einer versicherten Person wegen einer auf der Reise auf-
tretenden Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall 
beginnt mit der Heilbehandlung; er endet wenn nach medizini-
schem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. 
Als Versicherungsfall gilt auch ein medizinisch sinnvoller und 
vertretbarer Krankenrücktransport, sowie der Tod. Muss die 
Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt 
werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zusam-
menhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall.

1.3  Versicherungsschutz besteht weltweit für Versicherungsfälle, 
die während der versicherten Reise außerhalb des Heimatlandes 
der versicherten Person auftreten. Versicherbar sind Personen 
mit ständigem Wohnsitz in Deutschland oder Österreich (s. Zif-
fer 2.2 Teil A).

2. Umfang und Höhe der Leistungspflicht

2.1  Wir ersetzen die Aufwendungen für die im Ausland notwendige 
ärztliche Hilfe. Wir leisten darüber hinaus für Methoden und Arz-
neimittel, die sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend 
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2.3  Wir ersetzen die Mehraufwendungen für die durch die Überfüh-
rung bei Tod einer versicherten Person an den bisherigen stän-
digen Wohnsitz oder die Bestattung der versicherten Person am 
Sterbeort entstehenden Kosten bis zu 10.000,– EUR.

3. Einschränkung der Leistungspflicht

3.1 Keine Leistungspflicht besteht für

a)  Behandlungen im Ausland, die der alleinige Grund oder einer 
der Gründe für den Antritt der Reise waren;

b)  Für die Behandlungen, von denen bei Reiseanritt feststand, 
dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden 
mussten, es sei denn, dass die Reise wegen des Todes des Ehe-
gatten oder eines Verwandten ersten Grades unternommen 
wurde;

c)  Behandlungen geistiger und seelischer Störungen und Erkran-
kungen sowie für psychosomatische Behandlungen (z. B. Hyp-
nose, autogenes Training) und Psychotherapie;

d)  Zahnbehandlungen, die über schmerzstillende Behandlun-
gen, Reparaturen von Zahnersatz und Provisorien hinaus-
gehen, wie Neuanfertigung von Zahnersatz einschließlich 
Kronen, Zahnkosmetik sowie Kieferorthopädie und Implan-
tologie;

e)  Anschaffungen oder Reparaturen von Prothesen und Hilfsmit- 
teln (z. B. Brillen), es sei denn in den Fällen der Ziffer 2.1. m) 
Teil D;

f)  für Entbindungen, Schwangerschaftsunterbrechungen und 
Untersuchungen und Behandlungen wegen Schwanger-
schaft; Versicherungsschutz besteht jedoch für medizinisch 
notwendige Aufwendungen gemäß Ziffer 2.1 b) Teil D;

g)  auf Vorsatz einschließlich Selbstmord und Selbstmordversuch 
und Sucht, wie Alkohol, Drogen etc. beruhende Krankheiten 
oder Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entzugs-
und Entwöhnungsbehandlungen;

h)  Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie für Rehabilita-
tionsmaßnahmen, es sei denn, dass diese Behandlungen im 
Anschluss an eine versicherte, vollstationäre Krankenhaus-
behandlung wegen eines schweren Schlaganfalles, schweren 
Herzinfarktes oder einer schweren Skeletterkrankung (Band-
scheiben-OP, Hüftendoprothese) erfolgen, zur Verkürzung 
des Aufenthaltes im Akutkrankenhaus dienen und Leistungen 
vor Behandlungsbeginn von uns schriftlich zugesagt wurden;

i)  eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte 
Unterbringung;

j)  Behandlungen durch Ehegatten, Eltern und Kinder; nachge- 
wiesene Sachkosten werden tarifgemäß erstattet;

3.2  Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für 
die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß 
oder ist eine in Rechnung gestellte Vergütung für die Verhält-
nisse des Reiselandes nicht angemessen, so können wir unsere 
Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

4. Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
 (Ergänzung zu den in Ziffer 5 Teil A aufgeführten Allgemeinen Ob-

liegenheiten)

4.1  Auf unser Verlangen sind Sie bzw. die versicherte Person ver-
pflichtet, sich durch einen von uns beauftragten Arzt untersu-
chen zu lassen.

4.2  Sie bzw. die versicherte Person sind auf unser Verlangen ver-
pflichtet, uns die Einholung von erforderlichen Auskünften zu 
ermöglichen. Hierzu sind wir zu ermächtigen, jederzeit Auskünfte 
über frühere, bestehende und bis zum Ende des Vertrages ein-
tretende Krankheiten, Unfallfolgen und Gebrechen sowie über 
beantragte, bestehende und beendete Personenversicherungen 
einzuholen. Dazu dürfen wir Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, 
Krankenanstalten aller Art, Versicherungsträger, Gesundheits-  
und Versorgungsämter befragen. Diese sind von ihrer Schweige-
pflicht zu befreien und zu ermächtigen, uns alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen.

4.3  Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind von Ihnen bzw. 
den versicherten Personen auf unser Verlangen im Leistungsfall 
nachzuweisen.

4.4  Verletzen Sie bzw. die versicherte Person eine der genannten 
Obliegenheiten in Teil A bzw. Teil D, treten die genannten Rechts-
folgen der Ziffer 5.2 Teil A ein.

bewährt haben und die angewandt werden, weil keine schulme-
dizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen. 
Wir können unsere Leistung auf die Höhe herabsetzen, die bei 
der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden 
oder Arzneimittel angefallen wäre. Dazu gehören Kosten für:

a)  Ambulante ärztliche Heilbehandlungen, einschließlich Rönt- 
gendiagnostik; 

b)  ärztliche Heilbehandlungen einschließlich durch Beschwerden 
hervorgerufene, medizinisch notwendige Schwangerschafts-
behandlungen, Entbindungen bis zum Ende der 36. Schwan-
gerschaftswoche (Frühgeburt), Heilbehandlungen wegen 
Fehlgeburt sowie medizinisch notwendiger Schwanger-
schaftsabbrüche;

c)  Arznei- und Verbandmittel auf Grund ärztlicher Verordnung. 
Als Arzneimittel gelten nicht Nährmittel und Stärkungsprä-
parate, kosmetische Präparate und ähnliches, auch wenn 
diese vom Behandler verordnet sind und heilwirksame Stoffe 
enthalten; bestimmte medikamentenähnliche Nährmittel, 
die zwingend erforderlich sind, um schwere gesundheitliche 
Schäden, z. B. bei Enzymmangelkrankheiten, Morbus-Crohn 
und Mukoviszidose, zu vermeiden, gelten jedoch als Arznei-
mittel;

d)  die stationäre ärztliche Heilbehandlung einschließlich un-
aufschiebbarer Operationen und Operationsnebenkosten in 
frei wählbaren Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher 
Leitung stehen;

e)  ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikali-
sche Behandlungen;

f)  ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, 
Inhalationen und Krankengymnastik bis insgesamt maximal  
300,– EUR je Reise;

g)  den Transport zur stationären Behandlung in das nächstge-
legene geeignete Krankenhaus im Ausland, sowie den Trans-
port mit Rettungsdiensten in das nächst erreichbare Kranken-
haus, wenn sich eine stationäre Behandlung im Nachhinein 
als nicht erforderlich erweist und die weitere Behandlung 
ambulant erfolgt. 

h)  schmerzstillende Zahnbehandlungen und Zahnfüllungen in 
einfacher Ausführung (Amalgamfüllungen) sowie Reparatu-
ren von Zahnersatz;

i)  ärztlich verordnete Hilfsmittel, die infolge eines Unfalles erst-
mals notwendig werden und die der Behandlung der Unfall-
folgen dienen;

j)  die Kosten der Unterbringung einer Begleitperson im Kran-
kenhaus, wenn ein mitversichertes Kind bis 12 Jahre stationär 
behandelt werden muss;

k)  die Betreuung des minderjährigen Kindes, welches die Reise 
allein fortsetzen oder abbrechen muss, sofern alle Betreu-
ungspersonen oder die einzige an einer Reise teilnehmende 
Betreuungsperson des mitreisenden minderjährigen Kindes 
die Reise aufgrund von Tod, schwerem Unfall oder unerwar-
teter schwerer Erkrankung nicht planmäßig beenden kann;

l)  nachgewiesene Telefonkosten für Anrufe bei der Assistance-
Hotline bis zu 25,– EUR je Versicherungsfall;

m)  die Anschaffung von Herzschrittmachern oder Prothesen, 
die aufgrund von Unfällen oder Erkrankungen, die während 
der Reise auftreten und erstmals notwendig werden um die 
Transportfähigkeit zu gewährleisten.

2.2  Wir ersetzen außerdem Mehraufwendungen für einen Rück-
transport zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus am 
Wohnort der versicherten Person, sofern eine der nachfolgenden 
Voraussetzungen erfüllt wird:

a)  Der Rücktransport wird vom behandelnden Arzt im Aufent-
haltsland verordnet und ist medizinisch sinnvoll und vertret-
bar. Die Beurteilung eines medizinisch sinnvollen und vertret-
baren Rücktransportes erfolgt durch einen beratenden Arzt 
von uns mit dem behandelnden Arzt im Aufenthaltsland;

b)  Der behandelende Arzt prognostiziert einen stationären Kran- 
kenhausaufenthalt im Ausland mit einer Dauer von mehr als 
14 Tagen;

c)  Die voraussichtlichen Kosten der weiteren Heilbehandlung im 
Ausland übersteigen die Kosten für den Rücktransport.

 Wir übernehmen auch die Kosten für eine mitversicherte Begleit-
person, soweit die Begleitung medizinisch erforderlich, behördlich 
angeordnet oder seitens des ausführenden Transportunterneh-
mens vorgeschrieben ist.
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 | E  Versicherung von 
Assistance-Leistungen

(Gültig nur in Verbindung mit einer bei uns bestehenden Auslandsreise-
krankenversicherung – Teil D –)

1. Gegenstand der Versicherung

1.1  Wir erbringen in Folge einer Erkrankung oder eines Unfalles der 
versicherten Person während der Reise im Sinne der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Auslandsreisekrankenversi-
cherung (Teil D) im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die 
im Einzelnen aufgeführten Assistanceleistungen als Ersatz für 
aufgewandte Kosten:

a) Vermittlung ärztlicher Betreuung

Erkrankt eine mitversicherte Person auf einer versicherten 
Reise im Ausland, so informieren wir auf Anfrage über die 
Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und stellen, soweit er-
forderlich, die Verbindung zwischen dem Hausarzt der ver-
sicherten Person und dem behandelnden Arzt oder Kranken-
haus her und tragen die hierdurch entstehenden Kosten.

b)  Auskünfte bezüglich Impfvorschriften/-empfehlungen für das 
geplante Urlaubsland

c) Informationen über Visa- und Zollbestimmungen

d) Informationen über Klima

e) Informationen über Devisenbestimmungen

f)  Informationen über Vertretungen der Bundesrepublik 
Deutschland

g) Informationen über Krankenhäuser im Urlaubsland

h)  Übermittlung von Nachrichten an die Familie bzw. die Firma 
der versicherten Person bei Erkrankung im Ausland

i) Organisation der medizinischen Hilfsleistungen

j)  Kostenübernahmeerklärung vor Ort (Krankenrücktransport, 
Reise- und Überführungskosten u. a.)

2. Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
 (Ergänzung zu den in Ziffer 5 Teil A aufgeführten Allgemeinen Ob-

liegenheiten)

2.1  Nach Eintritt des Schadenfalles haben Sie bzw. die versicherte 
Person:

a) uns den Schaden innerhalb von 48 Stunden anzuzeigen.

b)  sich mit uns darüber abzustimmen, ob und welche Leistung 
wir erbringen und eventuelle Weisungen unsererseits zu be-
folgen.

c)  uns bei der Geltendmachung unserer Ansprüche gegen Dritte,  
die aufgrund unserer Leistungen auf uns übergegangen sind,  
zu unterstützen und uns die hierfür benötigten Unterlagen  
auszuhändigen. 

2.2  Wurden Ihnen bzw. der versicherten Person auf Grund unserer 
Leistung Kosten erspart, die Sie bzw. die versicherte Person ohne  
den Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, können wir 
unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

2.3  Verletzen Sie bzw. die versicherte Person eine der genannten Ob-
liegenheiten in Teil A bzw. Teil E, treten die genannten Rechts-
folgen der Ziffer 5.2 Teil A ein.

3. Service-Telefonnummer

 Für die unter Ziffer 1 Teil E genannten Leistungen sind wir rund um 
die Uhr unter folgender Telefonnummer erreichbar:

 +49 (0)9 31 . 27 95-255

 | F Reiseunfallversicherung 
 

1. Versicherungsgegenstand

1.1  Wir erbringen Versicherungsleistungen aus der jeweils verein-
barten Versicherungssumme, wenn ein Unfall während der ver-
sicherten Reise zum Tod oder zu einer dauernden Invalidität oder 
zu einer medizinisch notwendigen vollstationären Heilbehand-
lung im Krankenhaus (Krankenhaustagegeld) führt. Die für Sie 
bzw. die versicherte Person vereinbarten Leistungsarten ergeben 
sich aus dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen.

1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn

 a)  Sie bzw. die versicherte Person durch ein plötzlich von außen 
auf Ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwil-
lig eine Gesundheitsschädigung erleiden;

 b)  durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder 
Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, 
Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

2. Ausschlüsse
 Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:

2.1  Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, Schlagan-
fälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den 
ganzen Körper ergreifen, sowie durch krankhafte Störungen in 
Folge psychischer Reaktionen; dies gilt auch, soweit der Zustand 
auf Alkohol- oder Drogeneinfluss zurückzuführen ist;

2.2  Unfälle, die der versicherten Person während der vorsätzlichen 
Ausführung einer Straftat oder während des Versuchs einer sol-
chen Tat zustoßen;

2.3  Unfälle der versicherten Person als Luftfahrzeugführer (auch 
Luftsportgeräteführer) sowie als sonstiges Besatzungsmitglied 
eines Luftfahrzeuges;

2.4  Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie 
sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an 
Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungs-
fahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstge-
schwindigkeiten ankommt;

2.5  Unfälle bei der Benutzung von Raumfahrzeugen;

2.6  Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen und andere 
im Einverständnis mit der versicherten Person vorgenommene 
Eingriffe in ihren Körper, Strahlen, Infektionen und Vergiftungen, 
es sei denn, diese sind durch den Unfall bedingt;

2.7  Vergiftungen in Folge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe 
durch den Schlund;

2.8  Krankhafte Störungen in Folge psychischer Reaktionen, auch 
wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden;

2.9  Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren 
Organen und Gehirnblutungen, es sei denn, dass der Unfall gem.
Ziffer 1.2 Teil F während der versicherten Reise die überwiegende 
Ursache ist;

2.10  Bauch- oder Unterleibsbrüche, es sei denn, diese sind durch eine 
unter den Versicherungsschutz fallende gewaltsame von außen 
kommende Einwirkung entstanden;

2.11  Infektionen;

2.12  Für diese besteht auch dann kein Versicherungsschutz, wenn 
sie durch Insektenstiche oder -bisse oder durch sonstige gering-
fügige Haut- oder Schleimhautverletzungen verursacht wurden, 
durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper 
gelangten.

3. Todesfallleistung
 Führt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tod der versicherten 

Person, zahlen wir die im Versicherungsschein vereinbarte Versi-
cherungssumme an die Erben.

4. Invaliditätsleistung

4.1 Voraussetzungen für die Leistung:

4.1.1  Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicher-
ten Person ist unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt (Invalidi-
tät). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussicht-
lich länger als drei Jahre bestehen wird und eine Änderung des 
Zustandes nicht erwartet werden kann. Die Invalidität ist

 – innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und
 –   innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt 

schriftlich festgestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht-
worden.
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4.1.2  Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn Sie bzw.
die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall sterben.

4.2 Art und Höhe der Leistung:

4.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.

4.2.2  Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versiche-
rungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität.

4.2.2.1  Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend 
genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich 
die folgenden Invaliditätsgrade:

 Arm 70 %
 Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
 Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
 Hand 55 %
 Daumen 20 %
 Zeigefinger 10 %
 anderer Finger 5 %
 Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %
 Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
 Bein bis unterhalb des Knies 50 %
 Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
 Fuß 40 %
 große Zehe 5 %
 andere Zehe 2 %
 Auge 50 %
 Gehör auf einem Ohr 30 %
 Geruchssinn 10 %
 Geschmackssinn 5 %
 Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der 

entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

4.2.2.2  Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invali-
ditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche oder geis-
tige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind 
ausschließlich medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

4.2.2.3  Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren 
Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird 
der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist 
nach Ziffer 4.2.2.1 Teil G und 4.2.2.2 Teil G zu bemessen.

4.2.2.4  Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall 
beeinträchtigt, werden die nach den vorstehenden Bestimmun-
gen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 
100 % werden jedoch nicht berücksichtigt.

4.2.3  Sterben Sie bzw. die versicherte Person
 –  aus unfallfreier Ursache innerhalb eines Jahres nach dem 

Unfall
 oder
 –  gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem 

Unfall, und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstan-
den, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem auf Grund 
der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

5. Krankenhaustagegeld

5.1  Voraussetzung für die Leistung
 Sie bzw. die versicherte Person befinden sich wegen eines Unfalles 

in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung. Ku-
ren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten 
nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.

5.2 Höhe und Dauer der Leistung
 Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versiche-

rungssumme für jeden Kalendertag der vollstationären Behand-
lung gezahlt, längstens jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an 
gerechnet.

6. Bergungskosten / Unfallservice

6.1 Voraussetzungen für die Leistung:
 Sie bzw. die versicherte Person haben einen Unfall erlitten.

6.2 Art und Höhe der Leistung:
 Wir übernehmen bis zur vereinbarten Versicherungssumme die 

folgenden Leistungen:

6.2.1  Ersatz der Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze 
von öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten Ret-
tungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berech-
netwerden. Die Kosten werden auch dann ersetzt,wenn der 
Unfall unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umständen 
zu vermuten war.

6.2.2  Beschaffung/Bereitstellung von Informationen über die Mög-
lichkeit ärztlicher Versorgung und Herstellung der Verbindung 
zwischen dem Hausarzt der versicherten Person und dem behan-
delnden Arzt oder Krankenhaus.

6.2.3  Bestehen bei uns mehrere Verträge für Sie bzw. die versicherte 
Person, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge 
erbracht.

7. Einschränkung der Leistung
 Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krank-

heiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verurs-
achten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, 
mindert sich im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invalidi-
tätsgrades, im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
in allen anderen Fällen die Leistung entsprechend dem Anteil der 
Krankheit oder des Gebrechens.

 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %,unterbleibt je-
doch die Minderung.

8. Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
 (Ergänzung zu den in Ziffer 5 Teil A aufgeführten Allgemeinen Ob-

liegenheiten)

8.1  Sie bzw. die versicherte Person sind verpflichtet, sich von den 
durch uns beauftragten Ärzten untersuchen zu lassen; die für die 
Untersuchung notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch 
entstandenen Verdienstausfalls tragen wir.

8.2  Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 
Stunden zu melden, auch wenn der Unfall uns bereits ange-
zeigtwar. Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine 
Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu 
lassen.

8.3  Verletzen Sie bzw. die versicherte Person eine der genannten 
Obliegenheiten in Teil A bzw. Teil F, treten die genannten Rechts-
folgen der Ziffer 5.2 Teil A ein.

9. Zahlung der Entschädigung

9.1  Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditäts-
anspruch innerhalb von drei Monaten – zu erklären, ob und in 
welcher Höhe wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen begin-
nen mit dem Eingang folgender Unterlagen:

 - Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
 -  beim Invaliditatsanspruch zusätzlich der Nachweis über den 

Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der 
Invalidität notwendig ist.

9.2  Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, 
zahlen wir – auf Wunsch der versicherten Person – angemessene 
Vorschüsse.

9.3  Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung 
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer 
vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden.

9.4  Sie bzw. die versicherte Person und wir sind berechtigt, den Grad 
der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem 
Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen.

9.5  Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert 
sich diese Frist von drei auf fünf Jahre.

9.6  Dieses Recht muss
 -  von uns zusammen mit der Erklärung über unsere Leistung 

pflicht nach Ziffer 9.1 Teil F,
 -  von der versicherten Person spätestens drei Monate vor Ablauf 

der Frist ausgeübt werden.
  Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, 

als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 % jährlich 
zu verzinsen.
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 | G   Auszug aus dem Versicherungs- 
vertragsgesetz (VVG)

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

1)  Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versi-
cherung nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die 
Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässig-
keit.

2)  Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Oblie-
genheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich 
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

3)  Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

4)  Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

5)  Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist 
unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

1)  Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 

2)  Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung  
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie-
aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie

1)  Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen be-
tragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rück-
ständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 
und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefass-
ten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.

2)  Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet.

3)  Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündi-
gung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug 
ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden 
ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; 
Absatz 2 bleibt unberührt.
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Vorstand: Dr. Klaus Dimmer (Vors.), Timo Hertweck

 | H  Merkblatt zur Datenverarbeitung 

Versicherer können heute ihre Aufgabe nur mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Gleiches gilt für die Tätigkeit des Sie 
betreuenden Vermittlers. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse kor-
rekt, schnell und wirtschaftlich bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der Daten zu Ihrer Person (personenbezogene Daten) 
bezeichnen wir im Folgenden vereinfachend als „Datenverarbeitung“. 
Diese Datenverarbeitung ist zulässig, wenn das Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn Sie 
eingewilligt haben.

Bedeutung Ihrer Einwilligungserklärung
Die Datenverarbeitung über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände 
hinaus bedarf Ihrer Einwilligung. Deshalb haben wir in den Versiche-
rungsantrag eine „Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung“ auf-
genommen. Das Vertrauen, das Sie uns mit Ihrer Einwilligung entgegen-
bringen, wissen wir zu schätzen. Wir werden mit Ihren Daten sorgfältig 
umgehen. Die Einwilligung gilt über die Beendigung des Versicherungs-
vertrages hinaus. Bei einer Antragsablehnung endet sie jedoch sofort 
– außer in der Kranken- und Unfallversicherung.

Schweigepflichtentbindung
Die Übermittlung von Daten, die einem Berufsgeheimnis (z. B. der ärzt-
lichen Schweigepflicht) unterliegen, setzt eine spezielle Erlaubnis vor-
aus, die „Schweigepflichtentbindung“. Für die Antragsprüfung werden 
solche Daten in der Regel nicht benötigt. Sollten wir diese Daten im 
Ausnahmefall dennoch brauchen, werden wir Sie direkt um Ihre Erlaub-
nis fragen. Im Leistungsfall werden wir Sie um die Entbindung von der 
Schweigepflicht bitten, wenn dies zur Prüfung der Leistungspflicht 
erforderlich wird.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

  Wir (die Würzburger Versicherungs-AG) speichern Daten, die für 
den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst 
Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum 
Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer 
(Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, 
Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben 
eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder 
eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall 
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben 
von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufs-
unfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen 
Sachschaden oder bei erfolgter Schadenregulierung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

2.  Datenübermittlung an Rückversicherer, andere Versicherer und 
externe Dienstleister

  Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden wir auf einen 
Ausgleich der von uns übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Versicherer 
und Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese benötigen im 
Einzelfall versicherungstechnische Angaben von uns wie Versi-
cherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos und Risikozuschlags, sowie im Leistungsfall ggf. auch Ihre 
Personalien.

  Darüber hinaus bedienen wir uns im Leistungsfall qualifizierter 
externer Dienstleister um Sie – z. B. bei einem Schadenereignis im 
Ausland – unterstützen zu können. Hierzu werden Ihre Personalien 
und die nötigen Daten zur Kontaktaufnahme mit Ihnen weiterge-
geben.

3. Datenverarbeitung der Würzburger Versicherungs-AG

  Um eine effiziente, kostengünstige und dem höchsten Stand der 
Technik entsprechende Abwicklung der Datenverarbeitung zu ge-
währleisten, ist die Würzburger Versicherungs-AG auch berechtigt, 
externe und nicht in Deutschland beheimatete Dienstleister mit 
der Sicherung oder der Verwaltung der Daten zu beauftragen oder 
deren Leistungen einzubeziehen.

  Die Würzburger Versicherungs-AG ist dafür verantwortlich, dass 
die Vorschriften des BDSG und auch die oben skizzierten Rege-
lungen eingehalten werden. Die externen Dienstleister werden 
bezüglich der Vorschriften und Vorgaben entsprechend geschult 
und deren Einhaltung wird überwacht.

4. Betreuung durch Vertriebspartner

  In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des son-
stigen Dienstleistungsangebots der Würzburger Versicherungs-AG 
bzw. ihrer Kooperationspartner werden Sie durch einen Vertrieb-
spartner betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen 
Finanzangelegenheiten berät oder den Sie als Versicherungs-
makler mit der Betreuung beauftragt haben, bei Finanzdienstlei-
stungen auch die betreffenden Kooperationspartner.

  Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält 
der Vertriebspartner zu diesen Zwecken von uns die für die Be-
treuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Bei-
träge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen.

  Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Per-
sonenversicherung können an den zuständigen Vertriebspartner 
auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vertrieb-
spartner verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung. Auch 
werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten 
informiert. Jeder Vertriebspartner ist grundsätzlich und vertraglich 
verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen 
Verschwiegenheitsverpflichtungen (z. B. Berufsgeheimnis und Da- 
tengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zuständige 
Vertriebspartner wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit (z. B. 
durch Kündigung des Vertriebspartnervertrags), regelt die Würz-
burger Versicherungs-AG Ihre Betreuung neu, sofern Sie nicht 
selbst einen anderen Vertriebspartner bestimmen; Sie werden 
darüber informiert.

5. Ihre Datenschutzrechte

  Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Ihre durch uns gespeicherten Da-
ten und deren Verwendung, sowie unter bestimmten Vorausset-
zungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten.

  Nach dem Teledienstedatenschutzgesetz haben Sie außerdem 
das Recht, eine eventuell erteilte Einwilligung in die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung von Internet-Nutzungsdaten jederzeit 
ohne Angabe von Gründen zu widerrufen sowie eventuell zu 
Ihrer Person oder unter einem Pseudonym gespeicherte Internet-
Nutzungsdaten jederzeit einzusehen.

  Bei Bedarf wenden Sie sich bitte stets an unseren betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten.


